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Pfändungsschutz bei Corona-Beihilfen
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Was bleibt dem Unternehmen von den staatlichen „Geschenken“?

Lächle und sei froh – es könnte schlimmer kommen. Und ich 
lächelte und war froh – und es kam schlimmer… So oder zu-
mindest so ähnlich fühlen sich wohl Schuldner, die es geschafft 
haben, erfolgreich einen Antrag auf Corona-Hilfe zu stellen, der 
nicht nur bewilligt wurde, sondern dem dann auch tatsächlich 
eine Auszahlung der beantragten Mittel gefolgt ist, und das, be-
vor es zu spät war – nur um dann festzustellen, dass die Gläubi-
ger meinen, diesen staatlichen Geldsegen mittels der Pfändung 
für sich beanspruchen zu können.
 Die Crux der Soforthilfen besteht darin, dass das Gesetz sie 
nicht kennt – jedenfalls nicht das Vollstreckungsrecht. Soweit 
die Soforthilfe auf einem P-Konto eingeht, ist das Regelwerk der 
§ 850ff. ZPO einschlägig. Indes passen die dort vorgesehenen 
Ausnahmen (Arbeitseinkommen, Sozialleistungen nach dem 
SGB etc.) nicht auf die durch die verschiedenen Corona-Hilfs-
programme ausgezahlten Forderungen – diese sind keine Sozi-
alleistungen nach dem SGB oder andere unpfändbare Einkünf-
te.
 Die Justiz geht indes davon aus, dass Corona-Hilfen nicht 
dazu dienen sollen, pfändende Gläubiger zu befriedigen, son-
dern dass sie es dem Schuldner ermöglichen sollen, die Coro-
na-Krise zu überstehen und deren Auswirkungen zumindest 
abzumildern. Einen entsprechenden Beschluss des Vollstre-
ckungsgerichts, welches die analoge Anwendbarkeit der Pfän-
dungsschutzvorschriften bestätigt und dem Schuldner einen 
erhöhten Pfändungsfreibetrag auf seinem P-Konto in Höhe des 
Betrags der gewährten Corona-Hilfen gewährt hat, wurde so-
wohl durch das Landgericht als auch durch den BGH letztins-
tanzlich bestätigt (BGH, Beschluss vom 10. März 2021, Az. VII ZB 
24/20). Dabei geht der BGH davon aus, dass die Corona-Hilfen 

keine Leistungen, die dem laufenden Lebensunterhalt dienen, 
darstellen. Vielmehr gehe es ausweislich der Zweckbindung, die 
sich sowohl aus den Rechtsgrundlagen der Hilfsprogramme als 
auch aus dem konkreten Zuwendungsbescheid ergeben, dar-
um, finanzielle Notlagen zu mildern und Liquiditätsengpässe zu 
überbrücken, die sich aus der besonderen Situation ergeben, 
die durch die Corona-Pandemie hervorgerufen wurde.
 Ob dies gegenüber allen Gläubigern gilt, erscheint zumin-
dest fraglich: in einem Nebensatz weist der BGH darauf hin, die 
Corona-Hilfe diene „nicht der Befriedigung von Gläubigerans-
prüchen (…), die – wie im Streitfall – vor dem 1.3.2020, sondern 
nur solchen, die seit dem 1.3.2020 entstanden sind“.
Möglicherweise wäre demnach eine Pfändung zugunsten von 
Ansprüchen, die in der Pandemie selbst entstanden sind, zu-
lässig.
 So erfreulich die Entscheidung des BGH in der Sache auch 
ist, zeigt der Vorgang, dass Pfändunggschutz für staatliche Hilfs-
maßnahmen keine Selbtsverständlichkeit ist. Es ist Aufgabe des 
Schuldners (und auch seines Beraters), rechtzeitig einen entspre-
chenden Antrag zu stellen, damit die Gelder nicht einer mögli-
cherweise bereits bestehenden Pfändung zum Opfer fallen.
 Weiter zeigt die Entscheidung, wie fragil die ganze Situation 
ist: der Beschluss des BGH erging im März 2021, die Ausgangs-
entscheidung des Vollstreckungsgerichts dagegen bereits im 
Juni 2020. Den wenigsten Schuldnern dürfte es gelingen, die 
neun Monate bis zur Rechtskraft der Entscheidung des Vollstre-
ckungsgerichts zu überbrücken.
 Ein Lichtblick ist indes, dass der Gesetzgeber reagiert hat: 
durch das im November 2020 beschlossene Pfändungsschutz-
konto-Fortenwicklungsgesetz wurde in § 902 ZPO eine Rege-
lung aufgenommen, die den Pfändungsschutz auf staatliche 
Subventionen ausdehnt. Damit dürfte zukünftig Rechtssicher-
heit herrschen – jedenfalls dann, wenn die Subventionsregelun-
gen entsprechende Vorgaben bezüglich des Pfändungsschutzes 
enthalten.
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